
Rechtsanwalt/Avocat Ghiata Alexandru Catalin 
307240 Lenauheim Nr. 607 
RO - Jud. Timis 
alex110479@yahoo.com 
Tel. 0040 724 788 558 
 
 
Schadensersatzmaßnahmen für die Personen die in der  
Zeitspanne 6. März 1945 – 22. Dezember 1989 politis ch deportiert 
und verurteilt wurden 
 
Ihre Familie, oder Sie wurden in den Baragan oder nach Russland 
deportiert. Oder wurden sie zur gezwungenen Arbeit, verpflichtet oder 
waren sie gar Gefangene? Haben sie versucht sich dem 
kommunistischen Regime entgegenzusetzen und haben in den 
kommunistischen Gefängnissen gelitten? Sie können sich der 
Vorschriften des Gesetzes 221/2009 erfreuen, haben die Möglichkeit 
Schadenersatz zu bekommen, welcher aus größeren Geldbeträgen 
besteht. 
 
Die Personen die sich der Vorschriften des Gesetzes  221/2009 
erfreuen, können den Schadenersatz beantragen. 
In erster Reihe kann vom rumänischen Staat jedwelche Person 
Schadenersatz beantragen, welche in der Zeitspanne 6. März 1945 – 
22. Dezember 1989 Verurteilungen mit politischem Charakter erlitten 
haben. 
Eine andere Personenkategorie die sich den Vorschriften des Gesetzes 
221/2009 erfreuen kann, und die vom rumänischen Staat 
Schadenersatz beantragen kann, sind diejenige die verwalterische 
Massnahmen erlitten haben, wie: die Deportierten in den Baragan und 
nach Russland, diejenigen die im Allgemeinen in dieser Situation 
zwischen 1945-1989 gewesen sind, und jedwede andere Personen die 
Festlegungen von gezwungenen Wohnsitz erlitten haben. Oder 
Einweisungen in Arbeitseinheiten und Arbeitskolonien, denen ein 
obligatorischer Arbeitsplatz in der oben erwähnten Zeitspanne und 
sogar vor dieser Zeitspanne festgelegt wurde. 
Nach dem Tod dieser Person kann der Schadenersatz vom Ehemann 
(Ehefrau) oder von dessen Nachkommen, bis zum 2-ten Grad 
einschliesslich, beantragt werden. 
Die Anträge sind von der Markengebühr befreit. 
 
Die Frist für die Beantragung der Schadenersatzmass nahmen    
Der Antrag für die Gewährung der Schadensersatzmaßnahmen muss 
innerhalb der Frist von 3 Jahren, beginnend mit dem Datum der 
Inkrafttretung des Gesetzes, formuliert werden. 
 


